
der Interessen der Landwirtschaft, gerade in der besonderen Si
tuation, in der sich die Landwirtschaft im Moment befindet, ih
ren entsprechenden Niederschlag findet.

Ich möchte darum bitten, daß der Verwaltungsrat - und wir ha
ben hier auch den Dr. Steinecke als einen entscheidenden Ver
treter in Sachen Treuhand - die Interessen für unsere Landwirt
schaft entsprechend wahrnimmt. - Schönen Dank.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Wir stimmen jetzt ab über die Drucksache Nr. 
168 a, in der die Grundzüge der Satzung, die ausgearbeitet wor
den waren, zur Kenntnis genommen werden und die Volkskam
mer dem Verwaltungsrat empfiehlt, eine Satzung für die Treu
hand Land- und Forstwirtschaft bei Orientierung an diesen 
Grundzügen auszuarbeiten.

Wünscht dazu noch jemand das Wort? - Das ist nicht der Fall. 
Wer der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Ernährung, 
Land- und Forstwirtschaft zustimmt, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wenige Gegenstim
men. Wer enthält sich der Stimme? - Wenige Enthaltungen. Da
mit ist das mehrheitlich so beschlossen.

(Beifall bei der SPD)

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 19. - Jetzt ist die Bitte 
geäußert worden, daß der Wirtschaftsausschuß und der Gesund
heitsausschuß - das sind jetzt alles Kürzel - sich draußen noch 
einmal treffen.

Ich kann Ihnen zunächst die Ergebnisse der namentlichen Ab
stimmung über den Änderungsantrag der Volkskammerfraktion 
CDU/DA zur Drucksache Nr. 148 bekanntgeben.

Abgegebene Stimmen: 265; mit Ja haben gestimmt: 166; mit 
Nein: 82; der Stimme enthalten haben sich 17. Damit ist dieser 
Antrag mehrheitlich angenommen und der Tagesordnungs
punkt nun endgültig für heute erledigt.

Wir kommen jetzt tatsächlich zum eben angekündigten Tages
ordnungspunkt 19, zur 2. Lesung des vom Ministerrat einge- 
brachten Gesetzentwurfes:

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Zivilgesetzbu
ches der DDR
(2. Zivilrechtsänderungsgesetz)
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 164 a)

Als Vertreter des Rechtsausschusses hat der Abgeordnete 
Handschack das Wort.

Handschack, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Am
28. Juni dieses Jahres haben wir das 1. Zivilrechtsänderungsge
setz der DDR beschlossen. Heute, nicht einmal einen Monat spä
ter, liegt uns in der Drucksache Nr. 164 erneut ein Gesetz zur Än
derung und Ergänzung des Zivilgesetzbuches der DDR, das
2. Zivilrechtsänderungsgesetz, vor und wird vom Rechtsaus
schuß zur Beschlußempfehlung dem Hohen Hause eingebracht. 
Es stellt sich die Frage, warum nicht gleich im 1. Zivilrechtsände
rungsgesetz entsprechende Änderungen und Ergänzungen be
schlossen wurden. Schon mit der Bezeichnung 1. Zivilrechtsän
derungsgesetz kommt zum Ausdruck, daß hier bald etwas folgen 
wird.

Mit dem uns hier zur Beschlußfassung vorliegenden 2. Zivil
rechtsänderungsgesetz wird eine ganz spezielle Zielstellung 
vorgegeben. Es geht ums Geld. Und da hört bekanntlich die 
Freundschaft auf. Es geht um das Geld der Banken.

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Darf ich um et
was mehr Ruhe bitten!)

Es geht um das Geld der Banken, das bekanntlich diesen 
auch nicht gehört, sondern von diesen sicher eingesetzt wer
den soll.

Wir sprechen also vom Finanz- und Wirtschaftswesen. Die 
Veränderungen beziehen sich auf zwei Bereiche, die Kreditaus
schreibung und die Kreditsicherung. Investitionen können nur 
getätigt werden, wenn wir ein Kreditrecht und ein Kreditsiche
rungsrecht zur Verfügung stehen haben. Dieses muß den Inter
essen der Kreditnehmer und einem weitestmöglichen Belei
hungsrahmen ebenso Rechnung tragen wie den Interessen des 
Kreditgebers an einer bestmöglichen Absicherung von Verlu
sten.

Der dringend bestehende erhebliche Kreditbedarf in der 
Noch-DDR, insbesondere im Unternehmerbereich, erfordert, 
daß sowohl Grundstücke wie auch Warenlager und Forderungs
bestände, die die wesentlichen Vermögensgegenstände der Un
ternehmen ausmachen, für Kreditsicherungszwecke voll zur 
Verfügung stehen.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung in Kraft. Denke ich an 
die Finanzprobleme in der Landwirtschaft und der Unterneh
men, so müßte dieses Gesetz heute abend noch gedruckt werden, 
um morgen schon in Kraft treten zu können. So dringend ist die 
Sache.

Aus diesem Grund rufe ich die Damen und Herren von der 
Presse und vom Rundfunk auf, entsprechende Informationen 
weiterzugeben.

Als Mitglied im Diskussionskreis Mittelstand begrüße ich be
sonders diese Gesetzesvorlage. Sie verlangt aber auch bei unse
rem Mittelstand und den Kleinunternehmen sowie Handwerks
betrieben ein grundlegendes Umdenken beim Umgang mit Kre
diten. Neben der Bestellung von Hypotheken ist die Begründung 
von rechtlich gesicherten Pfandrechten an dem beweglichen 
Vermögen eines Schuldners eine gleichrangige Sicherheit für 
die Einräumung eines Kredites.

Dem Pfandrecht an beweglichen Sachen und Forderungen 
kommt deshalb unter diesem Aspekt eine erhebliche prakti
sche Bedeutung zu. Das Pfandrecht nach den allgemeinen Ge
schäftsbedingungen der Banken und Sparkassen entspricht 
sowohl den berechtigten Sicherungsinteressen der Banken als 
auch den Kundeninteressen an einem rasch verfügbaren Kre
dit.

Aber ich möchte an dieser Stelle an zwei kaufmännische Re
geln erinnern. Erstens: Schnell verdientes Geld ist nie gut 
Geld. Und zweitens: Gutes Geld wirft man Schlechten nie him" 
terher. Wer diese zwei Sätze beachtet, wird mit Krediten gut 
umgehen.

Der Rechtsausschuß hat in seiner gestrigen Sitzung dem 
vorliegenden Gesetzentwurf zugestimmt. Der Wirtschaftsaus
schuß hat entsprechend zugearbeitet.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Rechtsaus
schuß empfiehlt der Volkskammer die Annahme des zweiten 
Zivilrechtsänderungsgesetzes. - Ich danke für die Aufmerk
samkeit.

(Vereinzelt Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Eine Frage?

Dr. Watzek (DBD/DFD):

Herr Präsident, keine Frage, eine kurze Erklärung, weil es 
zu diesem Gesetzentwurf paßt.
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